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Evaluierung des WEA-Leitfadens 

Evaluierung 2016 

Anlass die Inhalte des WEA-Leitfadens zu prüfen und ggf. zu ändern 



„Eine gesonderte Erfassung des allgemeinen Vogelzug-Geschehens 

ist nicht erforderlich.“ 

„Ausrichtung der WEA und kleinräumige Verschiebung einzelner WEA: Im 

Bereich starken Vogelzugaufkommens, der vor allem in südwestlicher 

Richtung (Herbst) bzw. nordöstlicher Richtung (Frühjahr) erfolgt, kann die 

Ausrichtung weitgehend parallel zur Vogelzugrichtung mögliche 

Barrierewirkungen und das Kollisionsrisiko deutlich reduzieren.“ 
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Vogelzug 
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Vogelzug 

Kranichzug im Herbst 2015 
Quelle: ornitho.de (C. König) 

Zumindest in Höhenlagen gibt es in NRW 

stellenweise auch Schmalfrontenzug mit 

Kollisionsrisiken an WEA 

- Untersuchungsbedarf 

- Restriktionen bei den Standorten 
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Artenspektrum WEA-empfindliche Brutvögel 

LAG VSW 2014 Leitfaden   LAG VSW 2014 Leitfaden 

fehlt Wachtel   Koloniebrüter:    

Haselhuhn ja   fehlt Kormoran 

Zwergdommel ja   Reiher fehlt 

Rohrdommel ja   Möwen fehlen 

Schwarzstorch ja   Seeschwalben ja 

Weißstorch ja       

Wespenbussard fehlt       

Kornweihe ja       

Wiesenweihe ja       

Rohrweihe ja       

Rotmilan ja       

Schwarzmilan ja       

Baumfalke ja       

Wanderfalke ja       

Kranich ja       

Wachtelkönig ja       

Kiebitz ja       

Bekassine ja       

Uferschnepfe ja       

Waldschnepfe fehlt       

Rotschenkel ja       

Großer Brachvogel ja       

Uhu ja       

Sumpfohreule ja       

Ziegenmelker ja       

fehlt Grauammer       

Fehlende Arten in den WEA-

Leitfaden aufnehmen 

Anpassung der 

Mindestabstände  
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Artenspektrum WEA-empfindliche Brutvögel 

Ist das Artenspektrum vollständig? 
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Artenspektrum WEA-empfindliche Brutvögel 

Ist das Artenspektrum vollständig? 

 

Deutliche Hinweise auf weitere Greifvogelarten: 

Mäusebussard, Habicht, Sperber, Turmfalke 

 

Deutliche Hinweise auf die Betroffenheit weiterer Arten: 

Feldlerche, (Heidelerche?) 

Wie geht man mit diesen teilweisen weit verbreiteten Arten um? 

 

z.B. Mäusebussard mit 1 km Mindestabstand zu WEA ist das Ende für die Windkraftnutzung 

 

Mögliche Lösung 

 

Siedlungsdichtezentren sind von der WEA-Nutzung auszunehmen 
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Artenspektrum WEA-empfindliche Brutvögel 

Reichswald bei Kleve (ca. 56 km² großes Waldgebiet) 

2015: Habicht (28 besetzte Horste)  Sperber (14 besetzte Horste)  

Müskens et al. (2015): Charadrius 51, in Druck 

2015 (13 km²): Mäusebussard (22 besetzte 

Horste, 2 erfolgreiche Reviere, 2 Reviere)  
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Populationsbiologie 

Brutgebiete des Wespenbussards 

Kumulation der Jahre 1969-2015 

Müskens et al. (2015): Charadrius 51, in Druck 
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Artenspektrum WEA-empfindliche Rastvögel 

Leitfaden 

Anhang 4: Rast und Zugvögel 

Sing- und Zwergschwan 

„Nordische Wildgänse“ 

Bläss-, Saat-, Weißwangengans 

Kranich 

Kiebitz 

Goldregenpfeifer 

Mornellregenpfeifer 

Anhang 5 (in VSG) 

Rohrdommel 

Weißstorch 

Schwarzstorch 

Kornweihe 

Rohrweihe 

Rotmilan 

Schwarzmilan 

Wanderfalke 

Bekassine 

Uferschnepfe 

Großer Brachvogel 

Rotschenkel 

Trauerseeschwalbe 

Flussseeschwalbe 

Sumpfohreule 

9 Arten 

15 Arten 
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Artenspektrum WEA-empfindliche Rastvögel 

Rastvögel nach LAG VSW: 

 

- Wasservögel nach Ramsar-Konvention (z.B. Enten, Gänse, Schwäne, Taucher, 

Rallen, Möwen Limikolen) 

- Greifvögel (Weihen, Milane, Seeadler und Merlin) 

- Sumpfohreule 

Einschränkung Wasservögel: 

 

- Gewässergröße > 10 ha 

- Für mindestens 1 Art mit landesweiter Bedeutung (2 % des NRW-Maximums) 

Sinnvolle Regelung zum Schutz von „Ruhestätten“, die bislang in NRW nicht 

betrachtet werden, z.B.: 

 

- Möwenschlafplätze mit > 10.000 Individuen 

- Rastgewässer mit mehreren 1.000 Enten oder Rallen 
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Bewertung von Rastbeständen   

Es gibt keine Bewertungsmaßstäbe für Rastvogelbestände,  

d.h. Planer und Gutachter entscheiden individuell 

 

- Ist ein einmalig festgestellter Rastbestand von 10 Kiebitzen planungsrelevant? 

- Wie verhält es sich mit 2 Bekassinen? 

- Bei 15 Begehungen habe ich zwei Mal einen Trupp von 100 bzw. 300 Blässgänsen 

angetroffen – ist das relevant? 

Solche und weitere Fragen müssen geklärt und Schwellenwerte definiert werden. 

 

Gutachter kommen hier zu unterschiedlichen Einschätzungen (Kompetenz, Neigung) 

 

Genehmigungsbehörden sind überfordert, wenn sie entscheiden sollen, ob der 

Gutachter richtig abgewogen hat 
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Abstände zu Schutzgebieten 

LAG VSW liefert eine Vorlage für Mindestabstände zu Schutzgebieten mit 

WEA-sensiblen Arten: 

 

10-fache Anlagenhöhe, mind. jedoch 1.200 m zu: 

 

- Vogelschutzgebieten 

- Nationalen Schutzgebieten 

- Feuchtgebieten mit internationaler Bedeutung 

- Gastvogellebensräumen mit mind. landesweiter Bedeutung  

Spezielle Regelungen für Kraniche, Schwäne, Gänse, Greifvögel, Sumpfohreule 

Zumindest für die VSG in NRW lassen sich so einfach die Mindestabstände 

definieren 

 

Damit würden differierende Mindestabstände in verschiedenen Erlassen beseitigt  
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„Sachverhaltsermittlung“ Basisinformationen 

Hinweise auf verfügbare und geeignete Datenquellen (Anhang 3 Leitfaden): 

 

Fachinformationssystem: TK25-Quadrantenabfrage (Datenqualität Rastvögel heterogen) 

 

Fundortkataster: Datenquantität und –qualität ungenügend 

 

Schwerpunktvorkommen von Brutvogelarten: 9 Arten 

 

Schwerpunktvorkommen von Rast- und Zugvogelarten: 7 Arten (starke Ähnlichkeit mit VSG-

Kulisse) 

 

Weitere Datenquellen (Seite 16 Leitfaden): 

„Geeignet sind auch ernst zu nehmende Hinweise, die sich aus kommunalen Datenbanken und 

Katastern sowie aus Abfragen bei den Fachbehörden, den Biologischen Stationen, dem 

ehrenamtlichen Naturschutz oder sonstigen Experten in der betroffenen Region ergeben. Auf den 

sich daraus ergebenden Erkenntnissen fußt die Entscheidung, ob weitergehende Erhebungen 

erforderlich sind.“ 

 

- Es fehlen konkrete Hinweise auf landesweite Monitoringprogramme (speziell Wasservögel) 

 

- Solche Daten sollten verpflichtend berücksichtigt werden (5-Jahres-Zeitraum) 
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„Sachverhaltsermittlung“ Basisinformationen 

(Seite 16 Leitfaden): 

„Auf den sich daraus ergebenden Erkenntnissen fußt die Entscheidung, ob weitergehende 

Erhebungen erforderlich sind.“ 

 

- Die recherchierten Daten sind in die Bewertung verpflichtend miteinzubeziehen 

 

- Es kann nicht sein, dass ein gefällter Horstbaum nicht bewertet wird, da er ja nicht mehr als 

Fortpflanzungsstätte genutzt werden kann 
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Erfassungsstandards 

(Seite 19-20 Leitfaden): 

6.2. Rast- und Zugvögel 

- Flächendeckende Kontrolle von bekannten Rast- und Überwinterungsplätzen WEA-

empfindlicher Arten im Frühjahr und Herbst bei guten Witterungsbedingungen. 

 Erfassungen in den Hauptrastzeiten (15.03.-30.04. und 01.08.-31.10.) in der Regel einmal 

wöchentlich. … 

 Erfassungen außerhalb der Hauptrastzeiten (15.02.-15.03. und 01.-30.11.) in der Regel 14-

tägig. 

 Optional: Erfassungen von Winterbeständen (01.12.-15.02.) relevanter Arten (v.a. nordische 

Wildgänse, Kornweihe, Sing- und Zwergschwan). 

Dies sind keine Erfassungsstandards, sondern fachlicher Unfug! 

Es sind klare und methodisch einwandfreie Erfassungsstandards zu veröffentlichen. 

Diese wurden im Jahre 2013 im Auftrag des MKULNV entwickelt und mit diversen 

Artexperten in NRW für alle planungsrelevanten Arten abgestimmt.  



Raumnutzungsanalysen 
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Methode ist prinzipiell ungeeignet! 

- Jährlich wechselnde Funktionsräume 

- Monatlich wechselnde Funktionsräume 

- Ausreichende Daten nur mittels Radiotelemetrie 

 
Falls doch angewendet: 

- Artspezifisch ca. 5 Monate 

- Mind. 4 ganztägige Kontrollen pro Monat 

- Kontrolle 8-10 h 

Summe: Minimum 20 ganztägige Kontrollen 

 
Probleme: 

- Aussagekraft? 

- Fehlender Bewertungsstanddard: Wie viele 

Flüge dürfen in der Nähe des Standortes 

erfolgen? 
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Zusammenfassung 

- Untersuchung auf Vogelzugverdichtung im Mittelgebirgsraum  

(Freihalten von Hauptflugkorridoren, ggf. Abschaltszenarien an Zugtagen) 

- Aufnahme weiterer WEA-empfindlicher Brutvogelarten: 

Wespenbussard, Waldschnepfe, Graureiherkolonien, Möwenkolonien 

- Berücksichtigung von Siedlungsdichtezentren von Mäusebussard und Habicht, 

ggf. weitere Arten 

- Schutz der Rastvogellebensräume nach den Vorgaben aus dem LAG VSW-Papier 

- Entwicklung von Bewertungskriterien für Rastvogelbestände 

- Festlegung von Erfassungsstandards für Brut- und Rastvogelkartierungen 

- Verbindliche Berücksichtigung von vorhandenen Daten (Datenankauf) 

- Evaluierung von Raumnutzungsanalysen: Wie müssen diese methodisch gestaltet 

sein, um ausreichende Ergebnisse zu produzieren? Und wie sind die Ergebnisse zu 

bewerten? 

- Betrachtung von Summationseffekten: Großräumige Planung 

- Prüfschema für Behörden zur fachlichen Kontrolle vorgelegter Gutachten (ASP) 

- Zurückweisung nicht fachgerechter Gutachten durch die Behörden 



Vielen Dank für die Aufmerksamkeit! 
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g Dank an viele Diskutanten in der 

NWO und außerhalb,  

insbesondere an Jens Brune,  

Hubertus Illner, Kathrin Schidelko  

und Darius Stiels 

 

und an Christopher König für die 

Kranichkarte 

Nistkasten 

für 

Turmfalke 


